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Berichtigung
In der Zweiten Durchführungsbestimmung vom 

29. Januar 1952 zur Verordnung über die Pflicht
ablieferung und den Aufkauf landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse für das Jahr 1952 — Pflichtablieferung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (GBl. S. 93) muß es 
auf S. 101 in der Anlage A im Artikel I Ziffer 1 
Buchst, b in der letzten Zeile bei der Aufzählung 
des Schlachtviehes richtig heißen:

„bei Puten...............................................................  4,0 kg“

Hinweis auf Veröffentlichungen 
im Ministerialblatt der Deutschen Demokratischen Republik

Die Ausgabe Nr. 14 vom 29. April 1952 enthält: Seite

Anordnung des Ministeriums für Hüttenwesen und Erzbergbau vom 10. April 1952 über Maß
nahmen zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung in den ihm 
unterstellten Betrieben der volkseigenen Wirtschaft ................................................................................................ 41

Anordnung der Regierungskanzlei vom 22. April 1952 über Maßnahmen zur Einführung des 
Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung in den ihr unterstellten Betrieben der 
volkseigenen Wirtschaft ............................................................................................................................................ 42

Die Ausgabe Nr. 15 vom 10. Mai 1952 enthält:
Anordnung des Ministeriums für Maschinenbau vom 17. April 1952 über Maßnahmen zur 

Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung in den ihm unterstellten 
Betrieben der volkseigenen Wirtschaft.....................................................................................................................   43

Elinweis dies Verlages
Den fortlaufenden Bezug des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik

vermittelt nur die Post!
Bestellungen, Abbestellungen und Mitteilungen über Anschriftenänderungen sind deshalb aus

schließlich an das Zustellpostamt zu richten.
Reklamationen beim Ausbleiben einer Nummer sind ebenfalls dem Zustellpostamt zu melden, 
da dieses bei rechtzeitiger Fehlmeldung — nach Eingang der nächsten Folge — zur kostenlosen

Nachlieferung verpflichtet ist.
Vom Verlag können die Nummern nur gegen Berechnung geliefert werden.
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